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Seit Jahrhunderten nutzt der Mensch den Wind für seine 
Zwecke. Stand am Anfang noch die Nutzung der Wind
energie zur Verrichtung mechanischer Arbeit im Vorder
grund, so liegt heute der Schwer punkt auf der Gewin
nung elektrischer Energie durch die Windkraft.

Die Windenergietechnik in Deutschland hat in den letz
ten 20 Jahren große Fortschritte gemacht. Positive Rah
menbedingungen, wie etwa staatliche Förderung von 
Forschung, Entwicklung, Investitionen und Betrieb, be
schleunigten die technologische Entwicklung und Markt
einführung. Deutschland nimmt deshalb hinter den USA 
weltweit den zweiten Platz in der Statistik der installier
ten Windenergie ein (Stand 2009). Zeitgleich sind die 
Preise für Windenergieanlagen und die Kosten von Wind
strom wegen der Fertigung größerer Stückzahlen, opti
mierter Produktionsverfahren und effizienterer Anlagen
technik gesunken. 

Der vorliegende Windatlas von Bayern dient als Informati
onsquelle, die die positive Entwicklung der Windenergie
nutzung weiter vorantreiben kann. Er enthält Karten der 
mittleren jährlichen Windgeschwindigkeit in 10 m, 80 m 
und 140 m Höhe über Grund. Die Erstellung dieser Kar
ten erfolgte auf Basis

von Winddaten, deren Messung durch den Deutschen ❚❚

Wetterdienst in den Jahren von 1971 bis 2000 sowie 
von 2005 bis 2009 erfolgte, 

von Daten aus den Jahren 2005 bis 2009, die von in ❚❚

Bayern liegenden Windenergieanlagen stammen,

des digitalen Geländemodells DGM25 der Bayerischen ❚❚

Vermessungsverwaltung, das Bayern als eine virtuelle 
dreidimensionale Gitterlandschaft mit einer horizonta
len Auflösung von 50 m beschreibt und

des digitalen Datensatzes von „Corine Land Cover ❚❚

2000“ (CLC 2000), der Daten der Bodenbedeckung in 
einer Auflösung von 100 m zur Ermittlung der Oberflä
chenrauigkeit zur Verfügung stellt.

Diese Karten ermöglichen einen ersten Überblick über 
die Windverhältnisse in Bayern, wie sie etwa für Be
treiber von Windenergieanlagen, kommunale Planungs
verbände oder den Bürger von Interesse sein kön
nen. Zusätzlich enthält der Atlas eine exemplarische 
Wirtschaftlichkeitsbe rechnung, die auf der Grundlage 
der jährlichen Verteilung der Windgeschwindigkeit ei
nes potenziel len Standorts erstellt wurde sowie eine Be
trachtung der technischen Entwicklung von Windenergie
anlagen und den gesetzlichen Grundlagen der Netzein
bindung.

Der Atlas ermöglicht eine erste Abschätzung des mittle
ren Jahresenergieertrags einer Windenergieanlage bzw. 
der Eignung eines Standorts für die Windenergienutzung. 
Die Berechnungen können aber keinesfalls eine umfas
sende Standortanalyse ersetzen, bei der über einen Min
destzeitraum von 12 Monaten Windmessdaten direkt am 
geplanten Standort erhoben werden und mit me teoro lo
gischen Langzeitdaten einer Wetterstation zu einem 
Windgutachten verknüpft werden.



Grundlagen  2. 
und Methodik



Windenergie8

Der Wind als dreidimensional gerichtete Luftbewegung 
ist eine komplexe Klimagröße, die durch eine Vielzahl von 
Faktoren beeinflusst wird. Ursächlich für die Auslösung 
einer Luftbewegung ist zunächst ein horizontaler Luft
druckgradient, der im Wesentlichen auf die unterschiedli
che Umsetzung der solaren Strahlung auf der Erdoberflä
che und die sich daran anschließenden dynamischen Pro
zesse in der Atmosphäre zurückzuführen ist. Unmittelbar 
über den Landoberflächen findet – bedingt durch die Bo
denreibung – eine Verminderung der Windgeschwin
digkeiten statt, die je nach Bodenbe schaffenheit unter
schiedlich ausfallen und sich bis in Höhen von einigen 
hundert Metern über Grund mit abnehmender Intensität 
bemerkbar machen kann. Dieser Zusammenhang ist in 
Abbildung 1 dar gestellt. Eine entscheidende Rolle spielt 
dabei die so genannte Rauigkeitslänge, ein Faktor, der als 
Maß für den Reibungswiderstand der Landoberflächen 
dient. Je geringer der Wert der Rauigkeitslänge, desto 
geringer ist die Zunahme der Windgeschwindigkeit mit 
der Höhe und desto kleiner wird auch der vertikal beein
flusste Bereich der durchströmten Atmosphäre. Kommt 
beispielsweise die Windgeschwindigkeit im Kernbe reich 
einer Großstadt mit ihrer sehr dichten Be bauung nahezu 

zum Erliegen, beträgt die bodennahe Windgeschwindig
keit bei gleichen meteorologischen Vor aussetzungen bei 
sehr ebener Topographie noch immer etwa 50% derjeni
gen in der Höhe der un gestörten Atmosphäre. Außerdem 
setzt sich der Rauigkeitseinfluss über Großstädten sehr 
viel wei ter nach oben durch, als es bei weniger rauen 
Landoberflächen der Fall ist. So gleicht sich die Wind
geschwindigkeit über Großstädten erst in einer Höhe 
von etwa 500 m über Grund derjenigen der freien Atmo
sphäre an, während dies – etwa über Wasserflächen – 
bereits bei knapp 300 m der Fall ist.

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor für die Windge
schwindigkeit ist die Geländeform. Diese kann im Be
reich höher aufragender Geländeteile – etwa im Bereich 
der bayerischen Mittelgebirge oder in den Höhenlagen 
der bayerischen Alpen – wegen der damit verbundenen 
Einengung des Strömungsquerschnitts bzw. aus Kontinu
itätsgründen zu einer Erhöhung der Windgeschwindigkei
ten führen. Darüber hinaus können an höher aufragenden 
morphologischen Strukturen Staueffekte auftreten, die 
luvseitig höhere Geschwindigkeiten zur Folge haben als 
auf der windabgewandten Leeseite. Im Bereich von tief 

eingeschnittenen Flusstälern 
können die Talgründe in Abhän
gigkeit der Anström richtung im 
Vergleich zu den begleitenden 
Talschultern deutlich herabge
setzte Windgeschwindigkeiten 
aufweisen.

Diesen Besonderheiten tragen 
die Karten der Windgeschwin
digkeiten in Bayern Rechnung. 
Durch die Verwendung geeig
neter Daten, die daraus erfolgte 
Ableitung spezifischer Geofak
toren und die Verwendung ei
ner entsprechenden Methodik 
ermöglichen die vorliegenden 
Karten einen ersten Überblick 
über die Windverhältnisse in 
Bayern.

Abb. 1: Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit  
von der Höhe und der Landoberfläche
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Datengrundlage2.1 

Für die Berechnung der räumlichen Verteilung des Wind
feldes in Bayern wurden Klimadaten der Windgeschwin
digkeit des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Diese 
in 10 m Höhe erhobenen punktförmigen Stationswerte 
für die aktuelle Klimaperiode 1971 bis 2000 sowie von 
2005 bis 2009 lagen in täglicher Auflösung vor. Verwen
det wurden nur diejenigen Stationen in Bayern, die eine 
mindestens 20jährige Messreihe aufwiesen, um langjäh
rig repräsentative Werte und ein hohes Maß an Aussa
gekraft der daraus resultierenden Windkarten sicherzu
stellen. Hinzu kamen Daten der Jahre 2005 bis 2009 von 
in Bayern betriebenen Windenergieanlagen die Informa
tionen zu Windgeschwindigkeiten in Höhen über 65 m 
lieferten.

Das digitale Geländemodell DGM25 der Bayerischen Ver
messungsverwaltung be schreibt Bayern als eine virtuelle 
dreidimensionale Gitterlandschaft mit einer hori zontalen 

Auflösung von 50 m. Es bildet die Grundlage sowohl für 
die Bestimmung der Höhenlage als auch für die Ablei
tung windrelevanter Geofaktoren, darunter etwa die groß
räumige topographische Gliederung der Landschaft für 
die Mo dellierung von Luv bzw. LeeEffekten sowie von 
klein und großmaßstäbigen Windleitbah nen.

Die Landnutzung ist ursächlich für die unterschiedliche 
Rauigkeit der Oberfläche, die unmittelbar auf die Wind
geschwindigkeit Einfluss nimmt. Als Eingangsgrößen die
ses Faktors wurde der digitale Datensatz von Corine Land 
Cover 2000 (CLC2000) verwendet, der Daten der Boden
bedeckung für Bayern in einer Auflösung von 100 m zur 
Verfügung stellt. Die Hauptkategorien bilden bebaute und 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wälder und natur
nahe Flächen sowie Feucht und Wasserflä chen. 

Methodik2.2 

Meteorologische Daten stammen aus unregelmäßig über 
das Land verteilten Stationen. Um aus die sen Daten flä
chendeckende Informationen hoher Genauigkeit zu ge
nerieren, müssen sie mit Hilfe geeigneter Interpolati
onsverfahren in die Fläche über tragen werden. Da aber 
meteorologische Ele mente in aller Regel stark von raum
bezogenen Parametern beeinflusst werden, sind ein
fache, rein distanzbasierende Verfahren nur selten ziel
führend. Aus diesem Grund wurde für die Erstellung der 
Karten ein geostatistischer Ansatz gewählt, der als we
sentliche Ein flussfaktoren die Höhe über NN, die Land
nutzung, verschiedene topographische Elemente der 
Landschaft (Luv bzw. Leesituationen) sowie spezifische 
Lageparameter (Geographische Länge und Breite) integ
riert. Weil bei einem statis tischen Verfahren grundsätzlich 
Abweichungen zwischen den berechneten und den tat
sächlich gemessenen Werten entstehen, wurden diese 
Abweichungen (Residuen) in einem zusätzlichen Schritt 
in die Fläche interpoliert. Die Addition der aus der multip
len Regressionsanalyse und der Residuenin terpolation er
haltenen Werte ergibt die Karte der Windgeschwindigkeit 
in Bayern in 10 m Höhe.

Die Umrechnung der Windgeschwindigkeit für größere 
Höhen (80 und 140 m) erfolgte unter Berück sichtigung 
der Landnutzung und der sich daraus ergebenden spe
zifischen Rauigkeitslängen im Um kreis um jeden Raster
punkt der Karte. In diese beiden Karten flossen auch Er
gebnisse der Jahre 2005 bis 2009 ein, die von in Bay
ern betriebenen Windenergieanlagen der Jahre 2005 bis 
2009 stammen. Die für 80 m Höhe berechneten Wind
geschwindigkeiten basieren auf Daten von Nabenhöhen 
zwischen 65 und 108 m. Die für 140 m Höhe berech
neten Werte wurden mit bei der Windenergieertragsbe
rechnung üblichen Verfahren extrapoliert. Die auf diese 
Weise gewonnenen Windgeschwindigkeiten für Höhen 
von 80 m und 140 m decken zwar nicht das gesamte 
Spektrum aller Regionen ab, da sich die hinzugezogenen 
Windenergiestandorte überwiegend an windreichen Or
ten befinden. Jedoch konnte damit das Windprofil, das 
für das Verfahren zur Kartenerstellung benötigt wird, wei
ter kalibriert werden.

Die statistischen Kennwerte des verwendeten Berech
nungsansatzes belegen, dass ein hohes Maß an Über
einstimmung mit den Messdaten vorhanden ist.  Dennoch 
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darf nicht übersehen werden, dass die Übertragung der 
Werte in die Fläche wie jede Form der Interpolation eine 
gewisse Unschärfe in sich birgt.

Auch wenn die räumliche Auflösung der Windkarten 
hoch ist, beschreiben alle verwendeten Geofak toren le
diglich großklimatische Einflüsse. Dies bedeutet, dass je
der einzelne Rasterpunkt zwar exakt beschrieben werden 
kann, kleinräumige Einflüsse dabei aber nur teilweise be
rücksichtigt werden können. 

So üben etwa kleinräumige Windsysteme einen lokal be
grenzten Einfluss auf die Windgeschwindig keiten aus, 
der von dem verwendeten Modell nicht erfasst werden 
kann. Dazu gehören beispielsweise LandSeeWinde (de
ren Wirksamkeit aber erst bei größeren Wasserflächen 
nachzuweisen ist und für Bayern kaum Relevanz auf
weist), BergTalWinde, die lokal bereits in den Mittelge
birgen auftreten können und eine Folge unterschiedlich 
starker Strahlungsabsorption und abgabe auf  geneigten 
Hangflächen darstellen sowie lokale Flurwindsysteme, 
die zwischen hoch gradig versiegelten Stadtgebieten 
und dem Umland wehen. Des Weiteren kann es auch 
lokal durch eine horizontale Einengung des Strömungs
querschnitts – etwa in Talbereichen – zu einer Zunahme 
der Windge schwindigkeit in diesem Abschnitt kommen 
(Abbildung 2). Solche aerodynamisch bedingten klein
räumigen Effekte wurden bei der Erstellung der vorlie
genden Windkarten nicht berücksich tigt.

Bei der Berechnung der Windgeschwindigkeiten in 80 
und 140 m Höhe wurde von einer indifferenten Schich
tung der Atmosphäre ausgegangen, in der die durch 
die Bodenreibung verlangsamten Luftpa kete in höhere 
Schichten der Atmos phäre vorstoßen können. Dies stellt 
den Normalzustand der At mosphäre in den mitt leren Brei
ten dar, der aber in Bayern im Spätherbst und im Winter 
mehrfach durch eine stabile Schichtung der Atmosphäre 
ersetzt werden kann (Inversionswetterlage). Dies hat 
eine Entkoppelung der bodennahen Luftschicht und der 
Windströmung in der Höhe zur Folge. 

Wegen der großräumigen Darstellung der Windkarten 
und den beschriebenen unberücksichtigten kleinräumi
gen Ab hängigkeiten des Windes ist es ratsam, für die 
Bestim mung der Windgeschwindig keit eines Standortes 
mehrere umliegende Rasterpunkte zu aggregieren und 
daraus einen Mittelwert zu bilden.

Der Wert einer Rasterzelle entspricht immer derjeni
gen Windgeschwindigkeit, die auf Grundlage einer endli
chen Anzahl von Geofaktoren berechnet worden ist und 
somit seine Abhängigkeit von Höhe, geographischer 
Länge und Breite sowie den abgeleiteten Indizes wieder
gibt. Die Karten stellen demnach Übersichtskarten der 
Windgeschwin digkeit in Bayern als Orientierungshilfen 
dar, die lokale Windgutachten, wie sie von vielen Ingeni
eur und Planungsbüros, Anlagenherstellern sowie vom 
Deutschen Wetter dienst angeboten werden, nicht erset
zen können. 

Abb. 2:  Veränderungen der Windgeschwindigkeit 
durch Geländeformen (aus: HÄCKEL 2005)
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Die Windkarten für 10, 80 und 140 m Höhe über Grund 
wurden einheitlich in einer Auflösung von 200 m gerech
net. Die Datenätze enthalten für jede Rasterzelle indivi
duelle Werte der Windgeschwindig keit in m/s. Für die 
kartogra phische Darstellung der Windkarten war es im 
Sinne einer besseren Lesbarkeit notwendig, diskrete 
Werteklassen zu definieren. Der Übergang von einer 
Wind geschwindigkeitsklasse in eine andere sollte  daher 
nicht als exakte Wertegrenze sondern als Mittelpunkt 
eines Bereiches, in dem sich der allmähliche Übergang 
zwi schen den Klassen vollzieht, interpretiert werden. Aus 
dem gleichen Grund wurde darauf verzichtet, über den 

gesamten Werte bereich gleich große Klassenweiten zu 
definieren. Die Klassengröße wurde so gestaltet, dass 
in der kartographi schen Umsetzung der Windkarten eine 
einfache Zuordnung der Werteklassen ermöglicht wird.

Kartographische Darstellung2.3 
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Bayern erweist sich aufgrund seiner Randlage in Bezug 
auf den nordhemisphäri schen Westwind gür tel als über
wiegend wind schwaches Gebiet. Bedingt durch seine 
stark ausgeprägte Reliefgliederung und einen hohen 
Wald anteil liegen die für 10 m Höhe modellierten Werte 
der Windgeschwindigkeit im Wesentli chen in einem Be
reich zwischen 1,5 und 3,0 m/s (Abbildung 3). 

Betrachtet man die Wind geschwindigkeiten in größe
ren Höhen, so ergeben sich aufgrund der domi nierenden 
Landnutzungen mit großen Rauigkeitslängen hohe ver
tikale Gradienten, die zum Teil deutlich höhere Windge
schwindigkeiten zur Folge haben (Abbildungen 4 und 5). 

80 m entsprechen der Nabenhöhe heute gängiger Wind
energieanlagen. Mit den Karten der Windgeschwindig keit 
in 140 m Höhe trägt dieser Atlas der Entwicklung Rech
nung, dass moderne Windenergieanlagen einen konst
ruktiven Trend in die Höhe aufweisen, um durch die dort 
herrschenden größeren Wind geschwin digkeiten höhe re 
Erträge zu ermöglichen.

Abb. 3: Prozentuale Verteilung der mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten in Bayern, berechnet für 10 m 
Höhe (Zeitraum 1971 – 2000)
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Abb. 4: Prozentuale Verteilung der mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten in Bayern, berechnet für 80 m 
Höhe (Zeitraum 1971 – 2000)
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Abb. 5: Prozentuale Verteilung der mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten in Bayern, berechnet für 140 m 
Höhe (Zeitraum 1971 – 2000)
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Das Windfeld in Nordbayern3.1 

10 m Höhe❚❚

Weite Teile Nordbayerns weisen in einer Höhe von 10 m 
über Grund Windge schwindigkeiten zwi schen 2,0 und 
2,5 m/s auf. Es gibt aber eine Reihe von kleineren und 
größeren Gebieten, die sich durch höhere Windgeschwin
digkeiten auszeichnen. Dies betrifft etwa die umschlie
ßenden Höhen der nordostbayerischen Becken, für die 
Werte von bis zu 3,5 m/s berechnet wurden. Geringfügig 
höhere Windgeschwindigkeiten weisen die Hö henlagen 
des nördlichen Frankenwaldes sowie die höchsten Erhe
bungen des bayerischen Fichtelgebirges auf. Die höchs
ten Windgeschwindigkeiten in Nord bayern finden sich im 
nördlichen Ober pfälzer Wald. Hier weist die Karte jährli
che Mittel der Wind geschwindigkeit von bis zu 4,6 m/s 
auf, eine Folge der exponierten Lage in Bezug auf die im 
Jahres verlauf dominierenden westlichen Winde. 

Höhere Jahresmittel finden sich ebenfalls in den relativ 
freien, unbewaldeten Höhenlagen der Rhön und seiner 
südöstlichen Ausläufer sowie auf den exponierten Rü
cken des südlichen Spes sarts und der nördlichen Frän
kischen Alb, hier vor allem an den luvseitigen Anstiegen 
und auf den Höhenrücken (3,0 –3,3 m/s). Kleinere Berei
che mit Jahresmitteln zwischen 3,0 und 3,5 m/s finden 
sich vor allem dort, wo durch einen hohen Freiflächenan
teil und kleinen Rauigkeitslängen windgünstige Bedingun
gen herrschen. 

Gebiete mit relativ geringen Windgeschwindigkeiten fin
den sich in Nordbayern grundsätzlich in den Tälern der 
Flusseinzugsgebiete. Hier werden im Jahresmittel nur 
noch Geschwindigkeiten zwischen 1,0–1,8 m/s gemes
sen. Ursächlich ist die durch das umgebende Relief vor
gegebene mehr oder we niger effektive aerodynamische 
Abschattung des Geländes.

Gebiete mit geringen Werten finden sich außerdem 
in weiten Teilen Mittelfrankens (1,0–2,0 m/s), so etwa 
auf der windabgewandten Seite der nördlichen Fränki
schen Alb. Gerade das letztgenannte Gebiet ist ein gu
tes Beispiel für die Wirkung des Reliefs auf die Wind
geschwindigkeit. So liegen die Werte auf der West
seite der nördlichen Fränkischen Alb zwischen Nürnberg 
und Bamberg im Mittel um etwa 0,7 m/s über denen 
der leeseitig gelegenen Gebiete zwi schen Amberg und 
Weiden.

80 und 140 m Höhe❚❚

Die Windgeschwindigkeiten in Höhen von 80 bzw. 140 m 
über Grund werden im We sentlichen durch die vorherr
schende Landnutzung und das Relief bestimmt. Über be
waldeten oder hochaufragend bebauten Gebieten wie 
etwa über Großstädten nimmt die Windgeschwindigkeit 
wegen des großen vertikalen Gradien ten deutlicher als 
beispielsweise über Ackerflächen oder gar ste henden 
Gewässern zu (vgl. Abbildung 1). 

So liegen im Bereich der Beckenlandschaften Nordost
bayerns die Windgeschwindig keiten wegen des rela
tiv großen Waldanteils bei 4,0 m/s (80 m) bzw. 4,5 m/s 
(140 m). Ähnliche Größenordnungen finden sich in über 
den urban geprägten Landschaften Mittelfrankens (3,0–
3,5 m/s in 80 m Höhe, 3,5– 4,8 m/s in 140 m Höhe). 
Werte der mittleren jährlichen Windgeschwindigkeit von 
zum Teil weniger als 3,5 m/s (80 m) bzw. weniger als 
4,5 m/s (140 m) finden sich längs der windabgewandten, 
östlichen Fränkischen Alb und überall dort, wo wegen 
 einer über wiegend ackerbaulichen Nutzung der vertikale 
Gradient der Windgeschwindigkeit gering ausfällt. 

In den tief eingeschnittenen Flusstälern Nordbayerns er
reichen die Windgeschwin digkeiten selbst in 140 m Höhe 
über Grund kaum Werte über 3,5 m/s, während über den 
sanftwellig ausgestalteten Muldentälern Mittelfrankens 
Werte von 3,8 bis 4,5 m/s errechnet werden.

Insgesamt deutlich höhere Windgeschwindigkeiten fin
den sich über den Randgebirgen bzw. den Höhenzügen 
Nordbayerns. Wegen der dominanten waldwirtschaftli
chen Landnutzung nehmen in die sen Gebieten die Wind
geschwindigkeiten aufgrund der starken Bodenreibung 
mit der Höhe deut lich zu. Einzelne Regionen des Ober
pfälzer Waldes weisen Windge schwindig keiten über 
4,5 m/s (80 m) bzw. über 5,4 m/s (140 m) auf, im Fichtel
gebirge liegen die Maxima zwi schen 6,5 und 7,0 m/s in 
80 m bzw. über 7,0 m/s in 140 m Höhe. 

Geringfügig windschwächer präsentiert sich der Franken
wald mit jährlichen Mitteln der Windge schwindigkeit zwi
schen 4,0 –5,0 m/s (80 m) und bis zu 6,8 m/s in 140 m 
Höhe. Vergleich bare Verhält nisse herrschen zum Teil auch 
im Nordwesten Bayerns. Jedoch liegen über den bewal
deten Höhen des Spessarts die Windgeschwindigkeiten 
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in 80 und 140 m Höhe etwas tiefer als über der Rhön. 
Werte zwischen 3,2 und 4,2 m/s (80 m) bzw. 4,0 und 
6,0 m/s (140 m) mit Spit zenwerten um 6,2 m/s (80 m) 
bzw. 7,0 m/s (140 m) prägen im Spessart das regionale 
Windfeld.

Eine Zone mit erhöhten Windgeschwindigkeiten stellen 
die exponierten Kuppenlagen der Fränkischen Alb dar. 
In 80 m Höhe dominieren Windgeschwindigkeiten zwi
schen 4,0 –5,5 m/s (4,8 – 6,5 m/s in 140 m). Lediglich in 
den Tälern fallen die Windgeschwindig keiten auf Werte 
unter 4,0 m/s ab.
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10 m Höhe❚❚

Südbayern weist einen hohen Anteil acker und waldbau
lich genutzter Flächen sowie ein weitestge hend gleich
mäßig gestaltetes Relief zwischen Donau und Alpen
vorland bzw. zwischen der west lichen Landesgrenze 
und dem Anstieg zum Bayerischen Wald auf. In diesem 
großen Gebiet dominieren Windgeschwindigkeiten, die 
in 10 m Höhe in einer Größenordnung zwischen 2,0 –
3,0 m/s liegen. 

Naturgemäß weisen die Flusstäler generell etwas gerin
gere Werte als im Bereich der Talschul tern und der daran 
an schließenden höher liegenden Flächen auf. Die Unter
schiede sind allerdings nicht groß. Die typischen Wind
geschwindigkeiten in den Flusstälern liegen zwischen 
1,7 und 2,0 m/s, über den angrenzenden Höhen werden 
Werte erreicht, die im Mittel 0,3 m/s über denen der Tal
sohlen liegen. 

Niedrige Windgeschwindigkeiten zwischen 1,8 –2,2 m/s 
finden sich verbreitet längs des Anstiegs zur Fränkischen 
Alb oder vereinzelt über tiefer gelegenen Gebieten des 
Alpenrandes, so etwa im Chiem gau (0,8 –1,8 m/s), im Ru
pertiwinkel (0,8 –1,6 m/s) oder im Allgäu (0,6 –1,8 m/s).

Deutlich ausgeprägte Gradienten der Windgeschwindig
keit lassen sich in weiten Bereichen des nörd lichen Al
penvorlandes erkennen. Mit zunehmender Annäherung 
an die Alpen kommt es grundsätzlich zu einer Erhö hung 
der Jahresmittelwerte. So werden beispielsweise in den 
höheren Lagen des Allgäus Windgeschwindigkeiten zwi
schen 2,6 und 3,0 m/s in 10 m Höhe erreicht, auch da 
hier aufgrund der traditionell betriebenen Grünlandwirt
schaft offene Landschaftsformen mit geringer Bodenrei
bung dominieren.

Die höchsten Werte der Windgeschwindigkeit und zu
gleich auch die größten Unter schiede auf eng stem Raum 
liegen im Bayerischen Wald und inmitten der bayerischen 
Alpen. So werden um den Gro ßen Arber (1456 m NN) 
mittlere Windgeschwindigkeiten bis zu 5,6 m/s erreicht. 
Dazwischen liegen in den teilweise tief eingeschnitte
nen und windabgewandten Tälern Bereiche, in denen die 
mittlere Jahresgeschwindigkeit auf Werte unter 1,0 m/s 
absinkt.

Noch extremere Verhältnisse herrschen in den baye
rischen Alpen. Das absolute Maximum der mittleren 
Wind geschwindigkeit in Bayern wird auf der 2963 m ho
hen Zugspitze mit einem Jahresmittel von 7,1 m/s er
reicht. Generell sind in den bayerischen Alpen – von den 
All gäuer Alpen über das Wettersteinge birge, das Kar
wendel, die Chiemgauer Alpen bis hin zu den Berchtes
gadener Alpen – in den Hochla gen Werte der Windge
schwindigkeit zwischen 6,5 und 7,0 m/s vorherrschend  
und sinken in den umgrenzenden Alpentälern auf Werte 
zwischen <1,0 und 2,0 m/s ab.

80 und 140 m Höhe❚❚

Die Windgeschwindigkeiten in 80 bzw. 140 m Höhe füh
ren auch im Süden Bayerns zu höheren Jahresmittelwer
ten. Davon sind auch die isolierten Kammlagen der Mit
telgebirge und des Alpenraums betroffen. So steigen im 
Bereich der Zugspitze die Windgeschwindigkeiten auf 
Werte zwischen 10,7 und 11,5 m/s in 80 bzw. 140 m 
Höhe „über Grund“ an. Am Großen Arber werden Wer
ten zwischen 7,0 und 7,8 m/s in 80 bzw. 140 m Höhe 
erreicht.

Deutliche Steigerungen der Windgeschwindigkeiten gibt 
es überall dort, wo sich wegen ei nes hohen Waldanteils 
ein großer vertikaler Gradient der Windgeschwindigkeit 
ausbildet. Die Werte über diesen Ge bieten bewegen 
sich in einem Bereich zwischen 5,0 –5,8 m/s in 80 m und 
5,5–6,8 m/s in 140 m über Grund.

Einen weiteren Schwerpunkt mit relativ hohen Windge
schwindigkeiten bilden schließlich noch die be waldeten 
Anstiege zu den höher gelegenen Regionen Bayerns, die 
etwa am und im Bayeri schen Wald großflächig Werte 
zwischen 5,0 – 6,0 m/s in 80 m Höhe und 5,6 –7,0 m/s 
in 140 m Höhe auf weisen. Etwas tiefer liegen die Werte 
am Südrand der Fränkischen Alb, die aber trotz der gerin
geren Höhe und des gerin geren Waldanteils immer noch 
Werte bis zu 5,0 m/s in 80 m Höhe und bis zu 6,5 m/s in 
140 m Höhe erreichen. Im Staubereich der Alpen – und 
hier vor allem über den be waldeten Hängen – kommt es 
zu einer deutlichen Vergrößerung derjenigen Flächen, die 
in 80 m Höhe über Grund mittlere Windgeschwindigkei
ten zwischen 5,0 und 7,0 m/s aufweisen.

Das Windfeld in Südbayern3.2 
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Übersichtskarten der mittleren Windgeschwindigkeiten 3.3 
(in 10, 80 und 140 m Höhe über Grund)

Windgeschwindig-
keiten in Bayern 
Mittlere Jahreswerte in 10 m 
Höhe über Grund

Messzeitraum: 1971–2000 und 2005–2009
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Bearbeitung: geoKLIM consulting
Kartenprojektion: GaußKrügerAbbildung (12°)
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Windgeschwindigkeiten in Bayern 
Mittlere Jahreswerte in 80 m Höhe über Grund

Messzeitraum: 1971–2000 und 2005–2009
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Bearbeitung: geoKLIM consulting
Kartenprojektion: GaußKrügerAbbildung (12°)
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Windgeschwindigkeiten in Bayern 
Mittlere Jahreswerte in 140 m Höhe über Grund

Messzeitraum: 1971–2000 und 2005–2009
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Bearbeitung: geoKLIM consulting
Kartenprojektion: GaußKrügerAbbildung (12°)
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Eine Windenergieanlage (WEA) wandelt die kinetische 
Energie des Win des über die Rotorblätter und den Ge
nerator in elektrische Energie um. Die Leistung PW einer 
Windenergieanlage wird aus der Windge schwindigkeit 
vW, der Luftdichte ρL und der vom Wind überstrichenen 
Rotorfläche rR sowie dem di mensionslosen Leistungsbei
wert CP berechnet: 

PWind = 0,5 x [π · (rR)2] · ρL · Cp · (vW)3

dabei ist:❚❚

rR = Rotorradius [m] 
ρL = Luftdichte (1,2–1,3  kg/m3) 
Cp = Leistungsbeiwert der Anlage 
vW = Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe [m/s]

Der Leistungsbeiwert CP kann als Maß für die dem Wind 
entnommene Leistung beschrie ben werden und ist ab
hängig von der Windgeschwindigkeit und der Drehzahl 
der Anlage. Er kann gemessen oder mit Hilfe der Tragflü
geltheorie nach dem Betzschen Gesetz beschrieben wer
den, nach dem eine Windenergieanlage maximal 59,3% 
der im Wind enthaltenen kinetischen Energie in Rotati
onsenergie umwandeln kann. Dieser theoretische Wert 
kann in der Praxis jedoch nicht erreicht werden; heutige 

nach dem Auftriebsprinzip arbeitende Anlagen kommen 
auf Leistungsbeiwerte zwischen 45 und 55% (CP = 0,45 
bzw. 0,55), Windenergieanlagen, die nach dem Wider
standsprinzip arbeiten, erreichen jedoch wegen des ge
ringen aerodynamischen Wirkungsgrades lediglich Werte 
um 20% ( CP = 0,20). Der Leistungs beiwert einer Wind
energieanlage ist eine wichtige Kenngröße zur Beschrei
bung der Effizienz der Anlage. Er ist kein Wirkungs son
dern ein Erntegrad, da ein Teil der Energie ungenutzt am 
Rotor vorbei  streicht und in der abgebremsten Strömung 
erhalten bleibt.

Der Rotorradius bestimmt die Kreisfläche, durch die der 
Wind strömt. Es gilt: Bei einer Verdoppelung des Rotor
radius vervierfacht sich die Leistung einer Windener
gieanlage. Noch stärker wirken sich Ände rungen der 
Windgeschwindigkeit aus. Verdoppelt sich die Windge
schwindigkeit, so verachtfacht sich die Leistung. Diese 
Zusammenhänge sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abb. 6: Zusammenhang zwischen der Windgeschwindigkeit, dem Rotorradius und der Leistung für zwei  
Windener gie anlagen WEA A und WEA B

n WEA A 
ρL = 1,25 kg/m³ 
rR = 30 m 
Cp = 0,50

n WEA B   
ρL = 1,25 kg/m³ 
rR = 60 m 
Cp = 0,50
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Technische Entwicklung von Windenergieanlagen4.2 

Mit dem in den letzten zwanzig Jahren erfolgten Aus
bau der Windenergienutzung war auch ein ste tiger 
Fortschritt der Technik verbunden, d.h. eine Entwick
lung hin zu luvseitig montierten Dreiblattrotoren. An
dere Rotor bauformen spielen heute aus technischen 
und wirtschaftlichen Erwägungen keine Rolle. Bis zum 
Beginn der großtechnischen Nutzung der Windener
gie um 1995 dominierten Systeme, bei de nen oberhalb 
der Nenngeschwindigkeit ein aerodynamisch bedingter 

Strömungsabriss die Drehzahl und damit die Leistung 
einer Windkraftanlage begrenzte (Stall). Seit dieser Zeit 
ist allerdings eine klare Entwicklung des Regelungskon
zeptes in Richtung Rotorblattverstellung erkennbar. Nach 
dem heutigen technischen Stand gewährleisten solche 
Systeme eine opti male Leistungsregelung während des 
Betriebes der Anlage. Bei Erreichen der Anlaufgeschwin
digkeit stehen die Rotorblätter in voller Breite zur Strö
mung und verbleiben in dieser Stellung bis zum Erreichen 

Abb 7: Entwicklung der Rotordurchmesser und Nabenhöhen von Windenergieanlagen in Deutsch land  
(Quelle: Windenergie Report Deutschland)
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Abb 8: Entwicklung der mittleren Nennleistung [kW] von Windenergieanlagen in Deutschland (Quelle: DEWI 2009)
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der Nennleistung. Erst bei zunehmendem Wind oberhalb 
der Nennleistung fahren die Blätter entsprechend aus 
dem Wind und begrenzen dadurch die Leistung, sodass 
die Anlage bis zur AbschaltWindgeschwindigkeit Nenn
leistung fährt (Pitch). Durch unabhängiges Verdrehen der 
Rotorblätter dient das System wei terhin zur Steuerung 
von Start und Stoppvorgängen.

Der technische Fortschritt der Windenergieanlagen zeigt 
sich aber auch in der Größenentwicklung der installier
ten Anlagen und deren Leistung. Aus kleinen Windrädern 
mit Rotorradien unter 10 m und rund 30 kW mittlerer 
Leistung entwickelten sich in den vergangenen 20 Jah
ren Windenergieanlagen, deren Nennleistung mehr als 
5 MW und deren Rotorradius mehr als 60 m betragen 
kann (Abbildungen 7 und 8).
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Die Grundlage für die Berechnung des mittleren Jahres
energieertrages stellt die so genannte Leis tungskennlinie 
dar, die die anlagenspezifische Leistung einer Wind
energieanlage in Abhängigkeit von der mittleren 
Windgeschwin digkeit darstellt (Abbildung 10). Eine Be
urteilung der Standortgüte allein über die mittlere Wind
geschwindigkeit ist allerdings nur bedingt zweckmäßig, 
entscheidender für die Abschätzung der wirtschaftli chen 
Rentabilität eines Standortes ist vielmehr die jahreszeit
liche Vertei lung der Windgeschwindigkeit. Diese kann 
mit Hilfe spezieller, auf dem Markt verfügbarer Berech
nungsprogramme durch die WeibullVerteilungsfunktion 
und deren Kenngrößen beschrieben werden (Tabelle 1).

Tab. 1:  Kenngrößen A und k der Weibull-Verteilungs-
funktion für ausgewählte Regionen Deutsch-
lands (Werte für 40 m Höhe über Grund

A [m/s] k 

Küste 7,02 2,17

Norddeutsche Tiefebene 5,52 1,97

Mittelgebirge 5,55 1,91

Der Skalierungsfaktor A ist ein Maß für die Gleichver
teilung von Häufigkeiten. Große Werte weisen auf ein re
lativ häufiges Vorkommen starker Winde hin. Der dimen
sionslose Parameter k gibt dagegen die Form einer Ver
teilung an, hohe Werte stehen für Winde mit geringen 
jahreszeitli chen Schwan kungen.

Die Bedeutung der jahreszeitlichen Verteilung der Wind
geschwindigkeit für eine Abschätzung des Energieer
trags wird ersichtlich, wenn man zwei Standorte 1 und 
2 mit gleicher mittlerer Windge schwindigkeit in unter
schiedlichen Regionen vergleicht (Abbildung 9).

Abb. 9: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindig-
keit für zwei unterschiedliche Standorte mit gleicher  
mittlerer Windgeschwindigkeit
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Trotz gleicher mittlerer Windgeschwindigkeit weist 
Standort 1 gegenüber Standort 2 ein häufigeres Vorkom
men höherer Windgeschwindigkeiten auf.
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Abschätzung des mittleren Jahresenergieertrages5.1 

Anhand eines Beispiels soll die Wirtschaftlichkeit zweier 
unterschiedlich dimensionierter Windener gieanlagen 
WEA 1 und WEA 2 an zwei bayerischen Standorten be
rechnet werden. Tabelle 2 zeigt die mittleren jährlichen 
Windgeschwindigkeiten in 10, 100 und 130 m Höhe für 
die Standorte A (Nordostbayern, luv seitige Mittelgebirgs
lage, 600 m NN) und B (Alpenvorland, 500 m NN). Ta
belle 3 fasst die exempla risch angenommen Anlagen
kennwerte zusammen.

Tab. 2:  Mittlere jährliche Windgeschwindigkeiten an 
den Standorten A und B

Höhe über 
Grund [m]

Standort A 
[m/s]

Standort B 
[m/s]

10 3,7 2,5

100 5,9 4,0

130 6,2 4,2

Tab. 3:  Anlagenkennwerte der WEA 1 und WEA 2

WEA 1 WEA 2

Installierte Leis tung
[MW]

2,0 3,0

Nabenhöhe [m) 100 130

Rotorradius [m] 41 50

Erntefläche [m²] 5281 7854

Aus den Leistungskennlinien der beiden Windenergiean
lagen (Abbildung 10) sowie der jahreszeitlichen Vertei
lung der Windgeschwindigkeiten an den Standorten von 
WEA 1 und WEA 2 (Abbildung 11) lassen sich die jährli
chen Energieerträge berechnen.

Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in Tabelle 4 zu
sammen gefasst. Wegen der nach oben zuneh menden 
Windgeschwindigkeit und der größeren Erntefläche der 
WEA 2 liegen deren Energieerträge an beiden Standor
ten etwa um den Faktor 2,1 über denen der WEA 1. Dies 
spiegelt sich auch in den monetären Erträgen wider. Zu
grunde gelegt wurde dabei die im Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien (EEG 2009) geregelte Einspeise
vergütung in Höhe von 0,092 €/kWh für elektrischen 
Strom aus Windenergie.

Abb. 10: Anlagenspezifische Leistungskennlinien von  
WEA 1 und WEA 2
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Abb. 11: Jahreszeitliche Verteilung der  
Windgeschwindigkeiten an den Standorten A und B
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■ Standort A: Vm = 5,9 m/s   ■ Standort B: Vm = 4,0 m/s
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Tab. 4:  Jährliche Stromerträge (MWh/a) und monetärer Erträge (€/a, alle Werte gerundet) an den Standorten A und B 
für WEA 1 und WEA 2 (Quelle: Bundesverband Windenergie e.V.)

Standort A Erträge pro Jahr Standort B Erträge pro Jahr

MWh/a €/a MWh/a €/a

WEA 1 4,500 414.000 2.200 202.000

WEA 2 6.500 598.000 3.100 285.000

Differenz –2.000 –184.000 –900 – 83.000

Das Beispiel zeigt, dass solche Berechnungen eine 
erste Abschätzung der Eignung eines Standortes 
für eine Windenergieanlage ermöglichen. Sie kön-
nen aber keinesfalls eine umfassende Standortana-
lyse ersetzen, bei der über einen Mindestzeitraum 
von 12 Monaten Windmessdaten erhoben und mit 
meteoro logischen Langzeitdaten einer Wetterstation 
zu einem Windgutachten verknüpft werden. 



Anwendungsbeispiel für die Berechnung des mit tleren Jahresenergieer trages 29

Die Kosten einer Windenergieanlage setzen sich aus den 
Investitions und den Betriebskosten zu sammen. Dabei 
umfassen die Investitionskosten den Anlagenpreis sowie 
die Investitionsnebenkos ten, zu denen unter anderen die 
Aufwendungen für Planung, Fundament, Netzanbindung, 
Geländeer schließung, gutachterliche Tätigkeiten und ar
tenschutzrechtliche Prüfungen zählen. Der Anlagenpreis 
umfasst ca. 70 – 80% der Investitionskosten. 

Die Betriebskosten setzen sich im Wesentlichen aus den 
laufenden Kosten für Wartung, Reparatur, Versicherung, 
Grundstückskosten und Steuern zusammen. Ihr Anteil 
liegt in den ersten zehn Be triebsjahren bei jährlich ca. 5% 
der Gesamtkosten einer Windenergieanlage und steigt im 
Schnitt auf ca. 7% im zweiten Betriebsjahrzehnt. Dieser 
Anstieg ist hauptsächlich auf die zunehmenden Kosten 
für Wartung und Instand haltung allmählich verschleißen
der Anlagenkomponenten zurückzuführen. Grundsätzlich 
sinken mit zunehmender Größe der Windenergieanlagen 
die spezifischen Betriebskosten. So liegen diese bei An
lagen mit Nennleistungen unter 0,3 MW bei etwa 30 €/
kW, während sie bei Anlagen der Leistungsklasse größer 

1 MW nur mehr die Hälfte pro kW installierter Leistung 
betragen. 

Wachsende Turmhöhen, größere Rotordurchmesser und 
technische Weiterentwicklungen bedingten in den zu
rück liegenden Jahren höhere Investitionskosten. Durch 
die gleichzeitig gesteigerte Effizienz und den damit erziel
baren steigenden Energieerträgen sanken die Kosten für 
Windenergieanlagen im Jahr 2007 aber auf rund 1.350  €/
kW installierter Leistung.

Für eine Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Standortes 
müssen die zu erwartenden Erträge den Kosten gegen
über gestellt werden. Dafür werden folgende Annahmen 
getroffen:

Investitionskosten: 1.100 €/kW installierter Leistung❚❚

Betriebskosten:  15 €/kW❚❚

In den Tabellen 5 und 6 sind die Investitionskosten, die 
Betriebskosten und die jährlichen Erträge der WEA 1 und 
WEA 2 dargestellt.

Kosten und Wirtschaftlichkeit5.2 

Tab. 5:  Kostenrechnung zur WEA 1 (Werte gerundet)

WEA 1 Standort A Standort B

Investitionskosten 2.900.000 € 2.900.000 €

Jährliche Betriebskosten 30.000 € 30.000 €

Jährliche Erträge 414.000 € 202.000 €

Verluste im ersten Jahr 2.516.000 € 2.728.000 €

Amortisationszeitraum 7,6 Jahre 16,9 Jahre

Tab. 6:  Kostenrechnung zur WEA2 (Werte gerundet)

WEA 2 Standort A Standort B

Investitionskosten 3.800.00 € 3.800.00 €

Jährliche Betriebskosten 45.000 € 45.000 €

Jährliche Erträge 598.000 € 285.000 €

Verluste im ersten Jahr 3.247.000 € 3.560.000 €

Amortisationszeitraum 7,0 Jahre 16,3 Jahre
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Deutlich ist der Einfluss des Standortes und der Größe 
einer Windenergieanlage auf ihre Rentabilität zu erken
nen. Je höher die Windgeschwindigkeit und je größer die 
 Dimensionierung einer Anlage ist, desto kürzer wird im 
Allgemeinen ihr Amortisationszeitraum.



Vergütung und 6. 
Netzeinbindung von 
Windenergieanlagen
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Zum 1. Januar 2009 ist das von der Bundesregierung no
vellierte Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(EEG) in Kraft getreten. Die Novellierung sieht u.a. eine 
verbesserte Vergütung von aus Windenergieanlagen er
zeugtem Strom ab 2009 vor.

Festgelegt wurde, dass neue OnshoreAnlagen ab 
dem 1. Januar 2009 ei nen AnfangsVergütungssatz von 
9,20  Cent pro kWh erhalten. Die Anfangsvergütung wird 
in den ersten fünf Jahren ab Inbetrieb nahme der Anlage 
gezahlt. Die Grundver gütung liegt bei 5,02 Cent pro kWh, 
beide sinken bei Anlagen, die ab dem 1.1.2010 in Be
trieb genommen werden, jährlich um ein Prozent (§ 20 II 
Nr. 7b EEG).

Voraussetzung für die Vergütung von Strom aus Wind
energieanlagen mit einer installierten Leistung über 
50  kW ist nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerba
rer Energien der Nachweis, dass die An lage mindestens 
60% des Referenzertrages erreicht. Dies ist dem Netz
betreiber per Gutachten vor Inbetriebnahme nachzuwei
sen (§ 29 Abs. 3, Abs. 4 EEG). 

Die Grundvergütung ist für die Dauer von 20 Jahren ab 
dem Zeitpunkt der Stromeinspei sung zu zahlen (§ 21 
EEG).

Windenergieanlagen mit einer Anschlussleistung von 
mehr als 100 kW müssen in Zukunft am Einspeisema
nagement bei Netzengpässen teilnehmen. Für nicht ab
genommene Ener giemengen muss der Netzbetreiber 

eine finanzielle Kompensation zahlen, deren Höhe sich 
weitgehend an den entgange nen Vergütungen orientie
ren soll (§§ 11 I, 12 I EEG).

Weiterhin müssen Anlagen über 100 kW eine Einrich
tung für ferngesteuerte Reduzie rung und Abru fung der 
IstEinspeisung (1/4 h) vorhalten (§§ 6, 11, 12 i. V. m; § 66 
Abs. 1 EEG). In diesem Zusammen hang ist der Netzbe
treiber neben dem Ausbau auch ausdrücklich zur Opti
mierung und Verstärkung vorhandener Netze verpflichtet 
(§ 9 und § 10 EEG).

Neue Windenergieanlagen müssen ab 2011 zur Span
nungs und Frequenzregelung im Netz beitra gen. Anla
gen, die vor 2014 mit der dafür benötigten technischen 
Aus rüstung versehen werden, er halten einen System
dienstleistungsBonus von 0,50 Ct/kWh über den Zeit
raum der Anfangsvergü tung. Anlagen, die zwischen 2001 
und vor 2009 errichtet wurden, erhalten bei technischer 
Nachrüs tung den Dienstleis tungsbonus von 0,70 Ct/kWh 
über die Dauer von fünf Jahren (§ 29 Abs. 2 Satz 4; § 66 
Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 64 Abs. 1 Nr. 1 EEG).



Rechtliche 7. 
Rahmenbedingungen 
für die Errichtung von 
Windenergieanlagen
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Immissionsschutzrechtliche  7.1.1 
bzw. baurechtliche Genehmigungs
pflicht bei der Errichtung  
von Windenergieanlagen

Die Errichtung von Windenergieanlagen mit einer Ge
samthöhe von bis zu 50 m (wegen der technischen Ent
wicklung heute ein eher seltener Fall) unterliegt der bau
rechtlichen Genehmigungspflicht. Hiervon ausgenom
men sind lediglich Kleinwindenergieanlagen mit einer 
Höhe bis zu 10 m (Art. 57 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b BayBO). 
Verfahrensfreiheit bedeutet insoweit aber lediglich, dass 
das Bauvorhaben nicht vorab von einer Behörde auf 
seine baurechtliche Zulässigkeit überprüft wird. Der Bau
herr ist für die Einhaltung der Vorschriften, die bei der 
Errichtung der Anlage beachtet werden müssen, selbst 
verantwortlich.

Windenergieanlagen, die höher sind als 50 m, bedür
fen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi
gungsverfahrens ist ggf. eine Umweltverträglichkeitsprü
fung erforderlich (Näheres unter 7.1.2); in diesem Fall ist 
die Öffentlichkeit zu beteiligen. Außerdem ist ggf. vorab 
ein Raumordnungsverfahren durchzuführen (Näheres un
ter 7.1.3).

Für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist 
die Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt oder kreis
freie Gemeinde) zuständig, bei der auch der Antrag auf 
Genehmigung einzureichen ist. 

Soweit eine Baugenehmigung für die Errichtung ei
ner Windenergieanlage erforderlich ist, sind die Antrags
unterlagen bei der jeweiligen Standortgemeinde einzurei
chen. Die Gemeinde ist entweder selbst Genehmigungs
behörde (kreisfreie Gemeinden, Große Kreisstädte oder 
einige bestimmte kreisangehörige Gemeinden, denen 

durch Rechtsverordnung die Aufgaben der unteren Bau
aufsichtsbehörde übertragen wurden) oder sie leitet die 
Unterlagen an das zuständige Landratsamt weiter.

Um den Planungsprozess zu optimieren, empfiehlt es 
sich, dass sich der Antragsteller vorab an die Gemeinde 
und/oder an das zuständige Landratsamt wendet.

Umweltverträglichkeitsprüfung 7.1.2 
(UVP)

Ob eine UVP gemäß dem Gesetz über die Umweltver
träglichkeitsprüfung erforderlich ist, richtet sich nach der 
Zahl der zu errichtenden Anlagen. Eine UVP kommt nur 
bei der Errichtung von mehr als zwei Windenergieanla
gen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 m in 
Betracht. Bei drei bis 19 Anlagen ist eine UVP durchzu
führen, wenn ihre Erforderlichkeit in einer einzelfallbezo
genen Vorprüfung bejaht wird. Ab 20 Anlagen ist immer 
eine UVP durchzuführen. Die UVP basiert auf einer durch 
den Antragsteller zu erstellenden Umweltverträglichkeits
studie, deren zentrale Fragen insbesondere die Auswir
kungen der Anlage auf die Landschaft, also der optische 
Eindruck, der Einfluss auf die Tier und Pflanzenwelt, der 
Geräuschpegel, der Schattenwurf und die Beeinträchti
gung von Vögeln, sind.

Raumordnungsverfahren7.1.3 

Bei überörtlich raumbedeutsamen Windenergieanlagen 
im Außenbereich, bei deren Genehmigung eine UVP 
durchzuführen ist (vgl. oben 7.1.2, ist grundsätzlich auch 
die Durchführung eines dem immissionsschutzrechtli
chen Genehmigungsverfahren vorgelagerten Raumord
nungsverfahrens durch die zuständige Regierung – hö
here Landesplanungsbehörde – gemäß § 15 ROG i. V. m. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen bedarf einer im
missionsschutzrechtlichen oder einer baurechtlichen Ge
nehmigung. Die rechtlichen Grundlagen finden sich ins
besondere im BundesImmissionsschutzgesetz (BIm
SchG), im Baugesetzbuch (BauGB), in der Baunutzungs
verordnung (BauNVO), im Gesetz über die 

Umweltverträglich keitsprüfung (UVPG), im Raumord
nungsgesetz (ROG), in der Raumordnungsverordnung 
(RoV), in der Bayerischen Bauordnung (BayBO), in Regio
nalplänen und in Bauleitplänen, sowie im Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG) und im Bayerischen Natur
schutzgesetz (BayNatSchG).

Verfahrensrechtliche Anforderungen/Genehmigungspflichtigkeit7.1 
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§ 1 Satz 1 und Satz 3 Nr. 1 RoV erforderlich. Dieses Er
fordernis entfällt, wenn die Windenergieanlagen in einem 
im Regionalplan dafür ausgewiesenen Vorranggebiet 

errichtet werden sollen. Der Antrag auf Durchführung ei
nes Raumordnungsverfahrens ist bei der örtlich zuständi
gen Regierung zu stellen.

Materiellrechtliche Anforderungen in den immissionsschutz7.2 
rechtlichen oder baurechtlichen Genehmigungsverfahren

In beiden Genehmigungsverfahren werden grundsätzlich 
jeweils sowohl baurechtliche als auch immissionsschutz
rechtliche Belange geprüft. 

Bauordnungsrechtliche Vorgaben7.2.1 

Nach der ständigen und gefestigten verwaltungsgericht
lichen Rechtsprechung sind vor Windenergieanlagen ge
genüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen Abstands
flächen einzuhalten, weil von ihnen Wirkungen wie von 
Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO). Bei der 
Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche für eine Wind
energieanlage ist von deren Gesamthöhe (Naben höhe 
und Rotorradius) auszugehen. Die Abstandsfläche einer 
Windenergieanlage ist einzuhalten ab einem Kreis um die 
Mittelachse der Anlage, dessen Radius durch den Ab
stand des senkrecht stehenden Rotors vom Mastmittel
punkt bestimmt wird. Bei Windenergieanlagen im Außen
bereich kommen Abweichungen (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 
BayBO) hinsichtlich der Abstandsflächen gegenüber 
Grundstücksgrenzen (vgl. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 BayBO) 
in Betracht (zu allem rechtsgrundsätzlich BayVGH, Urt. v. 
28.07.2009 Az. 22 BV 08.3426,  NVwZRR 2009, 992 = 
BayVBl. 2010, 47).

Bauplanungsrechtliche Vorgaben7.2.2 

Im – immissionsschutzrechtlichen bzw. baurechtlichen 
– Genehmigungsverfahren wird die bauplanungsrechtli
che Zulässigkeit des Vorhabens nach den §§ 29 ff BauGB 
geprüft, also die Frage, ob dieses am geplanten Stand
ort zulässig ist. Das BauGB unterscheidet danach, ob ein 
Vorhaben 

im Geltungsbereich eines qualifizierten   –
Bebauungsplanes (§ 30 Abs. 1 BauGB),

innerhalb der im Zusammenhang bebauten   –
Ortsteile (§ 34 BauGB),
im Außenbereich (§ 35 BauGB)  –

errichtet werden soll. 

Soweit das Vorhaben innerhalb des Geltungsbereichs ei
nes qualifizierten Bebauungsplanes zur Ausführung kom
men soll, sind dessen Festsetzungen für die Beurteilung 
der Zulässigkeit maßgeblich (§ 30 Abs. 1 BauGB). 

Eine positive Beurteilung hinsichtlich der Art der bauli
chen Nutzung ergibt sich beispielsweise bei der Errich
tung in einem sonstigen Sondergebiet für Windenergie
nutzung, § 11 Abs. 2 BauNVO. In anderen Fällen, d.h. bei 
im Bebauungsplan ausgewiesenen Baugebieten, kann 
eine Windenergieanlage im Einzelfall auch ohne aus
drückliche Festsetzung als untergeordnete Nebenanlage 
(§ 14 Abs. 1 BauNVO) bzw. zur Versorgung des Bauge
biets (§ 14 Abs 2 BauNVO) zulässig sein. Nach dem in 
§ 15 BauNVO verankerten Rücksichtnahmegebot sind die 
Anlagen jedoch unzulässig, wenn von ihnen Belästigun
gen oder Störungen ausgehen können, die nach der Ei
genart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in des
sen Umgebung unzumutbar sind. 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile be
urteilt sich die Zulässigkeit nach § 34 Abs. 1 BauGB da
nach, ob sich die Windenergieanlage in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. 

Im planungsrechtlichen Außenbereich soll das Bauen 
grundsätzlich unterbleiben. Lediglich unter bestimmten 
Voraussetzungen lässt das Gesetz in § 35 BauGB zu, 
dass Bauvorhaben im Außenbereich gleichwohl ausge
führt werden dürfen. Dabei ist zwischen sog. privilegier
ten Vorhaben einerseits und sonstigen Vorhaben anderer
seits zu unterscheiden. 
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Die privilegierten Vorhaben sind in § 35 Abs.  1 Nrn. 1 bis 
7 BauGB abschließend aufgeführt. Es handelt sich dabei 
um solche Anlagen, die nach ihrer  Zweckbestimmung 
oder wegen ihrer Auswirkungen auf die Umgebung in 
den Außenbereich gehören. Unter die Privilegierung fal
len beispielsweise bauliche Anlagen, die einem landwirt
schaftlichen Betrieb dienen. Daneben erfüllen auch Vor
haben zur Nutzung von Windenergie den Privilegierungs
tatbestand, § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 

Sie sind zulässig, wenn ihre Erschließung gesichert ist 
und – in § 35 Abs. 3 BauGB beispielhaft aufgezählte – öf
fentliche Belange (z.B. Darstellungen in einem Flächen
nutzungs oder Landschaftsplan, Belange des Natur
schutzes und der Landschaftspflege oder die natürliche 
Eigenart der Landschaft) nicht entgegenstehen.

Als entgegenstehende öffentliche Belange kommen ins
besondere schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige 
Gefahren (z.B. Lärm, Eiswurf; dazu näher unter 7.2.3), 
eine Verunstaltung des Landschaftsbildes sowie natur
schutzrechtliche Belange in Betracht (hierzu näher unter 
7.2.4), § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB.

Der Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen ist in 
§ 3 BImSchG gesetzlich definiert und kann daher im Rah
men des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB herangezogen 
werden. Auf diese Weise werden immissionsschutz
rechtliche Belange auch dann geprüft, wenn das Vorha
ben keiner immissionsschutzrechtlichen, sondern einer 
Baugenehmigung bedarf.

Bei der – über die Zulässigkeit entscheidenden – Abwä
gung zwischen den für die Windenergieanlage sprechen
den Gründen und den von ihr berührten öffentlichen Be
langen ist gebührend zu berücksichtigen, dass es vom 
Gesetz anerkannte Gründe für einen Standort der Wind
energieanlage im Außenbereich gibt. Aufgrund dieser ge
setzgeberischen Grundentscheidung setzt sich die pri
vilegierte Windenergieanlage gegenüber den anderen 
öffentlichen Belangen in der Regel durch. Allenfalls kon
krete, situationsbezogene Belange, bei denen es weni
ger um die Frage geht, ob das Vorhaben überhaupt im 
Außenbereich gebaut werden darf, als um den konkreten 
Standort, können entgegenstehen.

Damit diese mit der Privilegierung einhergehende grö
ßere Durchsetzungsfähigkeit gegenüber öffentlichen Be
langen nicht zu einer ungeordneten Entwicklung des Au
ßenbereichs führt, eröffnet das BauGB den Gemeinden 

und den Trägern der Landes und Regionalplanung die 
Möglichkeit, die Errichtung von Windenergieanlagen pla
nerisch zu steuern (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB).

Die Gemeinden können in ihren Flächennutzungsplänen 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen darstellen, 
in denen die Errichtung von Windenergieanlagen i.d.R. 
zulässig ist. Auf den übrigen Außenbereichsflächen, die 
außerhalb dieser Zone liegen, ist dann die Errichtung re
gelmäßig ausgeschlossen.

Ebenso können in bayerischen Regionalplänen Vorrang, 
Vorbehalts und Ausschlussgebiete für Windenergieanla
gen ausgewiesen werden. In diesem Fall ist die Errich
tung überörtlich raumbedeutsamer Windenergieanlagen 
in Ausschlussgebieten i. d. R. unzulässig.

Immissionsschutzrechtliche 7.2.3 
Vorgaben

a) Lärm❚❚

Für die lärmschutzfachliche Beurteilung ist die Techni
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm – he
ranzuziehen. Abhängig von der Art des betroffenen Ge
biets darf die Schallimmission nachts in reinen Wohn
gebieten einen Abewerteten Beurteilungspegel von 
35 dB(A), in allgemeinen Wohngebieten von 40 dB(A), in 
Dorf und Mischgebieten von 45 dB(A), in Gewerbegebie
ten von 50 dB(A) und in Industriegebieten von 70 dB(A) 
nicht überschreiten. Für baurechtlich nicht festgesetzte 
Gebiete, z.B. Einzelgehöft im Außenbereich, werden 
nach aktueller Rechtsprechung die Werte für Mischge
biete angesetzt. Mit dem Antrag ist im Rahmen des Ge
nehmigungsverfahrens eine rechnerische Vorhersage der 
erwarteten Schallimmissionen vorzulegen.

Hauptlärmquelle ist das Windgeräusch der sich im Wind 
drehenden Rotorblätter. Die Lärmkenngröße ist der Abe
wertete Schallleistungspegel mit üblichen Werten zwi
schen 98 dB(A) und 109 dB(A), bezogen auf einen Punkt 
in der Rotormitte. Um den Schalldruckpegel in größerer 
Entfernung abzuschätzen, muss von der Kenngröße der 
Term 10log12,6s² abgezogen werden mit s = Abstand von 
der Rotormitte. Beispielsweise erhält man bei einer An
lage mit dem Schallleistungspegel 105 dB(A) in 400 m 
Abstand eine Schallimmission von 105 – 63 = 42 dB(A).  
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Die Schallimmission einer einzelnen  Windenergieanlage 
(109 dB(A)) liegt bei einem Abstand von 800 m sicher 
unter 40 dB(A), bei 500 m sicher unter 45 dB(A) und bei 
300 m sicher unter 50 dB(A). Bei zwei gleichen Anlagen 
erhöht sich die Schallimmission um 3 dB(A), bei 3 glei
chen um 5 dB(A), jeweils etwa den gleichen Abstand 
zum Immissionsort vorausgesetzt.

Die stärkste Wahrnehmbarkeit tritt bei 95% der Nenn
leistung auf, also bei Windgeschwindigkeiten in Naben
höhe zwischen etwa 10 m/s und 12 m/s. Bei niedrigeren 
Windgeschwindigkeiten sind die Schallimmissionen ge
ringer, bei höheren werden sie von natürlichen Windge
räuschen überlagert. 

Drehzahlvariable Windenergieanlagen können zu lärm
sensiblen Zeiten in einen schallreduzierenden Betriebszu
stand mit abgesenkter Drehzahl gebracht werden.

Besondere Schalleffekte durch Windenergieanlagen, 
wie etwa Infraschall in Wohnungen, konnten bisher 
nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt 
werden.

b) Schattenwurf❚❚

Fachliche Grundlage für die Beurteilung des Schatten
wurfs ist die Länderstudie „Belästigung durch perio
dischen Schattenwurf von Windenergieanlagen vom 
31.7.1999“. 

Der drehende Rotor einer Windenergieanlage verursacht 
periodische Helligkeitsschwankungen am Immissionsort. 
Diese hängen von der Lage und Größe der Windenergie
anlage, der Lage des Immissionspunktes und vom Wet
ter ab. Der Schattenwurf (auch Schlagschatten genannt) 
durch Windenergieanlagen auf (bestehende) Wohnhäu
ser sollte jeweils nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr und 
30 Minuten pro Tag betragen. Diese Angaben gelten un
abhängig von Anlagenzahl und größe. Bei dem Jahres
wert handelt es sich um eine theoretische Größe, die 
sich unter Annahme von stetigem Wind, Betrieb, Son
nenschein und maximaler Schattenprojektion ergibt. In 
der Praxis treten bei diesen Vorgaben tatsächliche Belas
tungen von etwa sieben bis acht Stunden im Jahr pro Im
missionspunkt auf, die über Mess und Steuerungsein
richtungen in den Anlagen eingehalten werden müssen. 
Die Anlagen können mit einer sonnenstands und wetter
abhängigen Schattenwurfregelung ausgerüstet werden.

Der Diskoeffekt spielt bei der Immissionsbewertung 
durch moderne Windkraftanlagen keine Rolle mehr.

c) Eiswurf❚❚

Bei ungünstigen Wetterlagen (hohe Luftfeuchtigkeit oder 
Nebel oder Regen zusammen mit Temperaturen um den 
Gefrierpunkt oder darunter) können sich auf den Rotor
blättern von Windenergieanlagen Eisschichten bilden. 
In gefährdeten Lagen müssen Windenergieanlagen zur 
Vermeidung von Eiswurf mit Eiserkennungs und Eisab
schaltsystemen ausgestattet werden.

Naturschutzrecht7.2.4 

Folgende Vorschriften des Naturschutzrechts sind im 
Rahmen der jeweils durchzuführenden Genehmigungs
verfahren zu beachten:  

a) Schutzgebietsvorschriften (§§❚❚  23 ff. BNatSchG)

Die einschlägigen Verordnungen über Naturschutzgebiete 
(§ 23 BNatSchG), Nationalparke und Nationale Naturmo
numente (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate (§ 25 
BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), 
Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) und geschützte Land
schaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) mit ihren jeweiligen 
Erlaubnis und Verbotsvorschriften sind zu beachten.

In Naturschutzgebieten und Nationalparken ist die Errich
tung von Windenergieanlagen aufgrund des absoluten 
Veränderungsverbotes unzulässig. Entsprechendes gilt 
für Kernzonen von Biosphärenreservaten. 

In Landschaftsschutzgebieten und den ehemaligen 
Schutzzonen von Naturparken, die als Landschaftsschutz
gebiete weiter gelten (Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG), be
darf die Errichtung von Windenergieanlagen der Erlaub
nis, die je nach Ausgestaltung der Verordnung nur erteilt 
werden kann, wenn der Schutzzweck der Verordnung 
nicht beeinträchtigt wird oder Beeinträchtigungen ausge
glichen werden können. Dabei sind der konkrete Standort 
und insbesondere etwaige Vorbelastungen zu betrachten. 
Landschaftsschutzgebiete in Naturparken werden wegen 
ihrer besonderen Bedeutung für den Landschaftsschutz 
und die Erholung regelmäßig als Standort für Windener
gieanlagen nicht in Betracht kommen.
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Windenergieanlagen in geschützten Landschaftsbestand
teilen und Naturdenkmälern werden regelmäßig zur 
vollständigen Zerstörung dieser oft nur kleinräumigen 
Schutz objekte führen und eine Errichtung in solchen Ge
bieten daher ausscheiden.

b) Natura 2000 (§§ 31 ff. BNatSchG)❚❚

In Europäischen Vogelschutzgebieten und Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFHGebiete) gilt das 
Verschlechterungsverbot des § 33 Abs. 1 BNatSchG. 
Droht eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs
ziele des Gebiets, ist eine FFHVerträglichkeitsprüfung 
durchzuführen (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Das Verschlech
terungsverbot kann nur im Wege der Befreiung über
wunden werden und setzt Befreiungsgründe nach § 34 
Abs.  3 BNatSchG voraus. Gebiete mit störungsempfind
lichen oder kollisionsgefährdeten Arten sind daher als 
Standort für Windenergieanlagen ungeeignet.

c) Artenschutz❚❚

Die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3 BNatSchG enthalten u.a. Verletzungs, Tötungs 
und Störungsverbote und regeln auch den Schutz von 
Fortpflanzungs und Ruhestätten. 

Unvermeidbare betriebsbedingte Verletzungen oder Tö
tungen einzelner besonders geschützter Individuen (v. a. 
Vogel und Fledermausschlag) fallen zwar als Verwirkli
chung sozialadäquater Risiken in der Regel nicht unter 
die artenschutzrechtlichen Verbote. Anders jedoch, wenn 
ein Vorhaben das Risiko einer Verletzung oder Tötung be
sonders geschützter Tiere in signifikanter Weise erhöht. 
Dies gilt bei Windenergieanlagen vor allem für Flugkor
ridore von Zugvögeln, Habitate von Großvögeln und ge
fährdeten Arten, wobei sich die Ausdehnung der jeweils 
für Windenergieanlagen nicht geeigneten Gebiete an
hand der Raumansprüche der betroffenen Vogelarten 
(Brut und Aufzuchtgebiete, Nahrungsgebiete, Überwin
terungsgebiete, Wanderkorridore) ausrichtet. Ähnliches 
gilt für die vom Kollisionsrisiko ebenfalls besonders be
troffenen Fledermausarten.

Das Artenschutzrecht wird im Rahmen des Genehmi
gungsverfahrens in einer sog. speziellen artenschutz
rechtlichen Prüfung (saP) behandelt.

d) Gesetzlicher Biotopschutz (§ 30 BNatSchG)❚❚

Gemäß § 30 Abs. 1 BNatSchG sind ökologisch beson
ders wertvolle Biotope gesetzlich geschützt. Die Errich
tung von Windenergieanlagen ist hier grundsätzlich un
zulässig, wenn sie zu einer Zerstörung oder sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung des geschützten Biotops 
führt. Ausnahmen sind z.B. dann möglich, wenn die Be
einträchtigungen ausgeglichen werden können (§ 30 
Abs. 3 BNatSchG). 

e) Eingriffsregelung❚❚

Soweit keine besonderen Schutzbestimmungen (wie sie 
z.B. in Schutzgebieten gelten) zu beachten sind, findet 
die Eingriffsregelung nach § 14 ff. BNatSchG Anwen
dung. Danach sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu 
unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen in Na
tur und Landschaft sind vorrangig auszugleichen oder in 
sonstiger Weise zu kompensieren. Ist eine Kompensa
tion nicht möglich, sind die Interessen, die für die Reali
sierung des Vorhabens sprechen, gegen die Belange des 
Naturschutzes abzuwägen. Überwiegen die für das Vor
haben sprechenden Gesichtspunkte, kann dieses durch
geführt werden. In diesem Fall sind Ersatzzahlungen zu 
leisten. Gelangt die Abwägung zu dem Ergebnis, dass 
den Belangen des Naturschutzes Vorrang einzuräumen 
ist, ist das Vorhaben zu untersagen. 

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes sind Ein
griffe in Natur und Landschaft, die durch die Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung und Aufhebung eines Bebauungs
planes zu erwarten sind, im Bauleitplanverfahren plane
risch zu bewältigen (§ 18 Abs. 1 BNatSchG).

f) Landschaftsbild❚❚

Auch der Schutz des Landschaftsbildes gehört zu den 
Prüfgegenständen im immissionsschutzrechtlichen und 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren. Windenergie
anlagen sind technische Elemente von großer visuel
ler Auffälligkeit. Sie können den Landschaftscharakter 
(die Eigenart der Landschaft) verändern. Mit Nabenhö
hen von 100 bis 150 m strahlen sie optisch auf ihre Um
gebungslandschaft aus und können das Landschaftsbild 
dominieren.
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